






2.3 Anordnung von Rohrverbindern

Anordnung von Rollrverbindern Im Bereich der Fallrohre
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Um das durch die Decke geführte Fallrohr dürfen handelsübliche, aus bestehende
Rohr-Verbinder geführt werden, wobei die Enden der beiden zu verbindenden Gussrohre
über eine Schraubverbindung längskraftschlüssig miteinander zu verbinden sind. Die Rohr­
Verbinder dürfen wahlweise innerhalb der Decke sowie deckenoberseitig bzw. deckenunter­
seitig angeordnet werden.

Anordnung "on Rohrverbindern im Bereich der Abzweigleitungen

An die aus Gussstahl bestehenden Abzweigleitungen dOrfen nichtbrennbare Rohrleitungen
über handelsübliche Rohr-Verbinder angeschlossen werden. Zwischen der Unterseite des
horizontalen Abzweigrohres und der Deckenoberseite ist ein lichter Abstand von mindestens
a =50 mm einzuhalten.

2.4 Anwendungsbereich

Für die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen PrUfzeugnis beschriebenen und dt;lrge­
stellten Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" sind stets die RandbedingungBn des in der
nachfolgenden Tabelle 1 aufgeführten Anwendungsbereiches einzuhalten.

Tabelle 1: Rohrabschottung "Curaflam Rolllt"

Material RQhraußen· Rohrwand Isolierungti· Isolierungs- Isolierung
durchmeser stärke s Länga Dicke Typ

[mml (mml [mm] [mm] [-J
.',,\ ,'."."

50

3,5 Minaralwolle "Klimarock"
(Steinwollematte) :

Guss
100

~ 300 30 Baustoffklasse A2,
SChmelzpunkt:;> 1000 'C,

125 4,0
RoMichtlil 40 - 50 kg/m3

2.5 Verschluss der Restfugl!

Der Verschluss der Restfuge .zwischen der Rohrabschottung und der Deckenlaibung muss in
gesamter Deckendicke hohlraumfOliend dicht mit formbeständigen, nichtbrennbaren Bau­
stoffen wie z.B. Beton, Zementmörtel oder Gips verschlossen werden.

2.6 Gruppenanordnungen

Bei den Rohrabschottungen gemaß den Anlagen 1 bis 3 dürfen

- sich die Rohrisolierungen benachbarter Rohre berOhren, wobei die einzelnen Gruppen
nur "einreihig" angeordnet werden dürfen und

- die Rohrisolierungen an Deckenlaibungen anliegen.
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Voraussetzung hierfür ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Gussrohren
bzw. zwischen den isolierten Gussrohren und den Deckenlaibungen im Bemich der Bauteil­
öffnung entsprechend der DeckendicKe stets hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie Z.B. Beton, Zementmörtel oder Gips verschlossen werden.

2.7 Abstände li:U anderen Durchführungen

Die Abstände der Rohrabschottungen zu anderen Durchführungen (z.B. Kabelabschott­
ungen, Rohrabschottungen von Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder LOftungs­
systemen) sind der Muster-Richtlinie Ober brandschutz.technischc Anforderungen an Leit­
ungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) oder den entsprechenden brand­
schutztechnlschen Verwendbarkeitsnachweisen (z.B. allgemeines bauaufsichtliches Prüf·
zeugnis oder allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung) zu entnehmen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktivem Aufbau der Rohrabschottungen "Curaflam Rollit"
sind den Anlagen 1 bis 3 zu diesem allgemeinen bauaufsichtliehe Prüfzeugnis zu entneh­
men.

2.8 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten Bauprodukte

Für die zu verwendenden Bal,lprodukte gelten die in der Tabelle 2 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und des
Verwendbarkeitsnachweisas. Für di~ in Tabelle 2 aufgeführten Bauprodukte sind weiterhin
ggf. die Vorgaben der Bauregelliste in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Tabelle 2; Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

BauprodukU Dicke Flächen- Rohdichte Bauaufsichtliehe
ggf. [mm] gewicht [kg/m3

] Benennung
VelWendbarkeltsnachweis [kg/m2

] nach BRL

D1:lmmschichtblldender
Baustoff ..Curaflam Intusit" 4.0 .2,2 230 ~ p:5 700 normalentflammbar
nach abZ1

) NR. Z"19.11-1211

"Rockwool Steinwollematte
Klimarock" nach abZ1

) NR. Z- 30 - 40;:;; p;:;; 50 nichtbrennbar
23.14-1115

1) abZ::::;, Allgemeine bauaufsichtlicne Zulassung

Der Anwender der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bauart entsprechend dan Be­
stimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die
hierbei verwendeten Bauprodukte den BestImmungen des allgemeinen bauaufsichtl1chen
PrLlfzeugnisses entsprechen (MustGr für diGse Übereinstimmungserklärung siehe Seite 8).

3 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliehe Prüfzeugnis wird aufgrund der §§ 25a ff der Nieder­
sächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vorn 10. Februar
2003 (Nds_ GVBI. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.12.2008
(Nds. GVBI. S. 381). in Verbindung mit der Bauregelliste A in der jeweils gültigen Fassung
erteilt In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende Rechts­
grundlagen enthalten.
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Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er i5t Innerhalb eines Monats nach
Zugang dieses Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Materialprüfanstalt für das
Bauwesen, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig einzulegen. Maßgeblich fijr die
Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der Zeitpunkt das Eingangs der Widerspruchsschrift
bei der MaterialprOfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig.

5 Allgemeine Hinweise

5.1 Das allgemeine bauaufsichtliehe PrUfzeugnis ersetzt nicht die fOr die Durchführung von Bau~

vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinig­
ungen.

5.2 Das allgemeinE! bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe­
sör'ldere privater Schutzrechte, erteilt.

5.3 Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem
Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen PrUfzeugnisses zur
Verfügung zu stellen. Der Änwender hat das allgemeine bauaufsichtliehe PrOfzeugnis auf der
Baustelle bereitzuhalten.

5.4 Das allgemeine bauaufsichtliehe Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
ausz.ugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem
allger'r'l~inen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nIcht widersprechen. Übersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnjsses müssen den Hinweis .,Von der Materialprüf­
anstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen
Originalfassung" enthalten,

5.5 Das allgemeine bauaufsichtliehe PrUfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliehe Prüfz.eugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenr'ltnisse dies erfordern.

Ro~
ORR Dr.-ln';rRohling
Leiterin der PrUfstelle

bJ~rcfcl
i. A.
Dipl.-Ing. Wierspecker
Sachbearbeiter

Braunschweig, 08. Dezember 2009

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien ~iehe folgende Seite
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OIN 4102-11 : 1985-12

DIN 4223 ~ 2003-12

(Teil 1 bis 5)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,

Rohrabschottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Ab­

schlüsse ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prüf­

ungen (Ausgabe Dezember 1985)

Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtem Porenbeton

01 N 4102-2 : 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteil, Begriffe und An­

forderungen und Prüfungen

DIN 4102-4 : 1994-03 Brandverha1t~n von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Bauteile und SonderbaUteile

DINA102-4/A1 : 2003"11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbauteile - Änderung A1

DIN 4102-1 : 1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bäustoffa, Begriffe, An­

forderungen und Prüfungen

BRL A Bauregelliste A Teil 3 (in der jeweils gültigen Fassung), veröffentlicht in

den DIBt-Mitteilungen



\'Jlpp. BR-AUNSCHWEIG
Seile 81 Allgemeine~ bauauf~l(:hllI0he$ profzeugnia Nr. P-3581J515f09-MPA ßS vom

08. Dez:erYlber 2009

Muster tor

Obereinstimmungserklärung

~ Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung hergestellt hat

~ Baustelle bzw. Gebäude:

- Datum der Herstellung:

- Feuerwiderstandsklasse R 90

Hiermit wird bestätigt, dass die RohrabschoUung "Curaflam Rollit" hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3581/515109-MPA BS der Materialprüfanstalt tor
das Bauwesen, Braunschweig, vom 08. Dezember 2009 hergestellt und eingebaut
wurde.

FOr die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
Mineralwolle-Isolierung) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ")

- eigener Kontrollen .)

- entsprechender schriftlicher Bestätigung@n der Hersteller der Bauproduk.te oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ')

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.)

.) Nicht7.Utreffendes streichen
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Gussrohr

Rohrabschottung "Curaflam Rollit" der
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Vertikale Durchführung

Anlage 1 zum

abP Nr.:
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Mat~ri~1 pr()fai1~t<lIt

Institut tOr ß<lustolle, für das Bau...ve~!'!1

MaS5ivb. lJ und BrandsctnJtz

Gutachterliehe Stellungnahme

Dokumantennummer: (3580/333/09) - Wsp vorn 08.12.2009

Auftraggeber: DOYMA GmbH & CO
DURCHFÜHRUNGSSYSTEME
Postfach 11 63

D 28871 Oytan

Auftrag vom: 04.11.2009

Auftragszeichen : Hr. Dr. A. Wulfes

Auftragseingang: 04.11.2009

Inhalt des Auftrags: Brandschutztechnische Beurteilung von Rohrabschott­
ungen "Curaflam Rollit für nichtbrennbare Rohrleitungen
(lISML"-Rohre) mit Abzweigleilungen der Feuerwider­
standsleitungen R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102­
11 : 1985-12

Beurteilungsgrundlage: DIN 4102-11 : 1985-12 und allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis Nr. P~3581J515109-MPA BS

Diese gutachterliehe Stellungnahme umfasst 6 Seiten inkl. Deckblatt und 3 Anlagen.

INotified body (0761·CPD)
Die MPA 8r..un.chW<:'!ig i.1 für Prüfung, Oba.-wBChung,
Inspl;'ktion und Z",rlifi~i ..run!:l b<:lu..ufsiehllich .n~rk.nnl

und noUijzierl. Die MPA Br.un."hwei9 ie! ale PrOf- und
Kalibrierleboraronum nach ISOllEG 17025 und ~I$

Inspektions.tell" nach ISOIIEC 17020 ;;>kk",dili.r!.

INorddeutsche LB Ha nnover
106 020 050 BLZ 250 500 00
Swlfl-Code: NoLADE 2H
USt.·ID-Nr. DE183500654
Sleuer-Nr.: 141201122858
IBAN: 0 E582505000001 06020050

1Fon "49 (Q)531-391-5400
Fax ...49 (0)531-391-5900
ir\f6@IrI~a.lu·b•.de
www.mpa.tu-bs.d9

Diese Qutachterllche SI"Uungn"hm", o..rf nur voll.\~nOig und unv~r"nd"rt weileN.rb"'i..t ",erdan . AuszOQe oder Kürzungen bedürfen oer schriftlichen
G"nehmigung der MPA 8r~un.chw~ig. Von de, MPA nicht veranlasele Ubersetzungen dieses Dokuments muss"n dsn I-l;nw",i. "Von d"r M.teri~lprübn~!all

für das Bauwesen. ~raunochweig. nicht gepr(jll", Üb..r.~bung der deulschen Originalfassung" enlhallen. DaB Deckblatt und die Unterschrift"no",ils di"....
DokuMllnls sind mit d",rn Sll;'mpl;'l d.r MPA B,,",un.ehW<:'!ill v.r••h~n. Dükumenle ül\ne Unterschrift und SteMPel haben keine GÜltigkeit. Gutechterlichl'l
Slellun~nBhmen werdsn unabhanQiQ von ..rtaillen bau..u~ichllich"n An~Ihnnungen e",I~1I1 und unlemegan nicht der AkKrMlderung. Daa Probanmatanal ist
v"rbrevcht

IMat..ri"lp,öfenslell (MPA)
für diil5 B~uwese(J

Bo:oelhoven.tr..ße 52
D-36106 13r..unSChweig
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Mit Schreiben vom 02.11.2009 wurde die MPA Braunschweig durch die Doyma GmbH & Co Durch­

führungssysteme, Oyren, beauftragt, eine gutachterliehe Stellungnahme zum Brandverh",lten von

Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" für nichtbrennbare Rohrleitungen ("SML""Rohre) mit Abzweig­

leitungen der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 zu erar­

beiten.

Die gutachterliehe Stellungnahme wird notwendig, da Rohrabschottungen fur nichtbrennbare Fall­

leitungen mit angeschlossenen brennbaren und nichtbrennbaren Abzweigleitungen bei Einbau in

mindestens 150 mm diCke Massivdecken nicht in allen Konstruktionsdetails im Rahmen von allge­

meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen allgemeingültig geregelt werden.

2 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliehe Stellungnahme für die Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" für nichtbrennbare

Rohrleitungen mit Abzweigleitungen erfolgt auf der Grundlage des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses Nr. P-3581/515/09-MPA BS. ausgestellt auf die Doyma GmbH & Co Durchführungs­

systeme. Oyten.

Neben diesen Unterlagen fließen umfangreiche Prüferfahrungen der MPA Braunschweig an Rohrab­

schottungen in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein.

3 Brandschutztechnische Anforderungen

Laut Angaben des Auftraggebers muss für die Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" für nicht­

brennbare Rohrleitungen mit Abzweigleitungen, die durch mindestens 150 mm dicke Massivdecken

geführt werden, über eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 Minuten, 60 Minuten

bzw. 90 Minuten gewährleistet sein, dass die in DIN 4102-11: 1985-12 aufgeführten Anforderungen

hinsichtlich des Raumabschlusses und der maximal zulassigen Temperaturerhöhungen über die

Anfangstemperatur eingehalten werden.

Im Rahmen dieser gutachterlIchen Stellungnahme wird davon ausgegangen, dass bei entsprechen­

den Bauvorhaben durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde die Rohrabschottungen "Curafiarn

Rollit" für nichtbrennbare Rohrleitungen mit Abzweigleitungen bei Einbau in mindestens 150 mm

dicke MassivdecKen in der nachfoigend brandschutztechnisch beurteilten Ausf(Jhrung akzeptiert

wird.
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4 Beschreibung der Konstruktion

Im Rahmen dieser gutachtlichen Stellungnahme werden lediglich die Rohrabschottungen "Curaflam

Rollit" tor nichtbrennbare Rohrleitungen mit Abzweigleitungen beurteilt, wobei nachfolgend nur di~ in

brandschutztechnischer Hinsicht wichtigen Details beschrieben werden.

Der konstruktivE! Aufbau der Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" für nichtbrennbare Rohrleitungen

mit Abzweigleitungen erfolgt laut Angaben des Auftraggebers in Anlehnung an das allgemeine bau·

aufsichtliehe PrOfzeugn;s Nr. 3581/515/09-MPA BS.

Abweichend hierzu

können die Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" in Massivdecken mindestens der Feuer~

wjderstandsklasse F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeichnung) F 30~A nach

DIN 4102"2 bzw. in Massivdecken mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuer­

hemmend), Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-A nach DIN 4102-2 eingebaut werden.

Dabei muss es sich bei den vg. Massivdecken um mindestens 150 mm dicke Decken aus

Beton bzw. aus Stahlbeton nach OIN 1045 oder Porenbeton gemäß DIN 4223 und nach

allgemeiner bauaufs1chtlicher Zulassung handeln,

können die nichtbrennbaren Rohrleitungen deckenoberseitig mit einer mindestens 30 mm

dicken und maximal 50 mm dicken Mineralwolle-Isolierung, nachfolgend Steinwolle·lsolier­

ung genannt (Baustoffklasse mindestens A2 nach DIN 4102.1, Schmelzpunkt ;;. 1000 'C,

Rohdichte mindestens 40 kg/mS und maximal 90 kg/m3
) isoliert werden,

können vertikale DurchfOhrungen. bestehend aus zusammengesetzten 45"-Bögen, gemäß

Anlage 1 zu diesem Schreiben sowie Abzweige 45 "ge mäß Anlage 2 zu diesem Schreiben

eingebaut werden,

dürfen an die aus Gussstahl bestehenden Abzweigleitungen brennbare Rohrleitungen (Bau­

stoffklasse mindestens B2 nach DIN 41 02~01) über handelsübliche Rohrvarbindar ange­

5chlossen werden (siehe Anlage 3 zu diesem Schreiben). Zwischen der Unterseite des

horizontalen Abzweigrohres und der DecKenoberseite Ist ein lichter Abstand von mindestens

a = 50 mm einzuhalten. Werden an den vg. Guss-Abzweig brennbare Rohrleitungen ange­

schlossen, darf der lichte Abstand zwischen der Unterseite des horizonta.len Abzweigrohres

und der Deckenoberseite maximal a =300 mm betragen. Auf Abzweigleitungen, an denen

brennbare Rohre (B.austoffklasse mindestens B2 nach 01 N 4102-01) über handelsübliche

Rohrverbinder angeschlossen werden, muss eine 30 mm dicke Mineralwolle-lsol1erung (Bau­

stoffklasse mindestens A2 nach DIN 4102-1, Schmelzpunkt :> 1000 'C, Rohdichte mind-



MP,lI. BJV>,UNSCHWEIG
S"il.. 41 Gulachtarlichc SI@lll)nsn...hm" Nr. (35801333/09) -Wsp vom 08.12.2009

I

iBMM:~4

estens 40 kg/m3 und maximal 90 kg/m 3
} so angeordnet werden, dass Spannringe zur

Befestigungen der Rohrverbinder auf den Gussrohren vollflächig überdeckt sind.

Des Weiteren kann für die Rohrabschottungen "Curaflalii Rollit" der Anwendungsbereich gemäß

dem allgemeinen bauaufsichtlicheri PrUfzeugnis Nr. P-3581/515/09-MPA es um den in der Tabelle 1

aufgeführten AnweMungsbereiches erweitert werden.

Tabelle 1: Erweiterter Anwendungsbereich der Rohrabschottung "Curaflam Rollit"

Material Rohraußen- Rohrwand Igoli9rung!io I$ollerungs- [soli8rung
durchmeser stärke s Länge Dicke Typ

[mm) [mm] [mm] [mm] H

,;; 50
j;:; 3,5 Mineralwolle:
~ 14,2 (Steinwolle)

>- SO
Guss ~ 100 ~ 300 30·50 Baustoffklasse mindestens A2,

Schmelzpunkt:;, 1000 'C,

~4,O
min. Rohdichte 40 kg/m3

~ 100 max. Rohdic::hte 90 kgfm3
$.125 :;; 14,2

Auf eioe weitere BeSChreibung der Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" wird verz.ichtet und auf das

allgemeine bauaufsichtliehe PrOfz8ugnis Nr. P-3581/515/09-MPA BS verwiesen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" für nicht­

brennbare Rohrleitungen mit Abzweigleitungen sind den Anlagen 1 bis 3 zu dieser gutachterlichen

Stellungnahme Zu entnehmen.

5 Brandschutztechnische BQurteilung

Die in Abschnitt 4 beschriebenen Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" für nichtbrennbare Rohr­

leitungen mit Abzweigleitungen werden auf der Grundlage umfangreicher Prüferfahrungen der MPA

Braunschweig an Rohrabschottungen beurteilt.

Auf der Grundlage vorliegender Prüferfahrungen an Rohrabschottungen bestehen in brandschutz­

technischer Sicht keine Bedenken, die in Abschnitt 4 beschriebenen Rohrabschottungen "Curaflam

Rollit" für nichtbrenribare Rohrleitungen mit Abzwe(gleitungen bei Einbau in mindestens 150 mm

dicke Massivdecken entsprechend den angegebenen Randbedingungen und Konstruktionsgrund­

sätzen auszuführen.

Über eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 Minuten (bei Einbau der Rohrabschot­

tung in mindestens 150 mm dicke Massivdecken mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feu­

erhemmend), Benennung (Kurzb€lzeichnung) F 30nA nach DIN 4102-2), von mindestens 60 Minuten
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(bei Einbau der Rohrabschottung in mindestens 150 mm dicke Massivdecken mindestens der Feu­

erwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-A nach

DIN 4102-2) bzw. von mindestens 90 Minuten (bei Einbau der Rohrabschottung in mindestens

150 mm dicke Massivdecken mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Be­

nennung (Kurzbezeichnung) F 90·A nach DIN 4102-2) wird bei den in Abschnitt 4 beschriebenen

Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" Wr nichtbrennbare Rohrleitungen mit Abzweigleitungen

gewährleistet, dass die in DIN 4102-11 : 1985-12 definierten Anforderungen eingehalten werden.

Die in Abschnitt 4 beschriebenen Rohrabschottungen "Curaflam Rollit" für nichtbrennbare Rohr­

leitungen mit Abzweigleitungen stellen keine wesentliche Abweichung gegenüber den klassifizierten

Konstruktionen gemaß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-3581/515/09-MPA BS

dar.

Voraussetzung für die zuvor gemachten Aussagen ist, dass ansonsten die Randbedingungen des

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3581/515/09-MPA BS eingehalten werden.

6 Besondere Hinweise

6.1 Diese gutachterliehe Steilungnahme kann in Verbindung mit dem allgemeinen bauaufsichtli­

chen Prüfzeugnis Nr. P-3581/515/09-MPA BS im bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage

des Übereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die Abweichungen von dem vg.

Nachweis brandschutztechnisch als "nicht wesentlich" bewertet werden. Die Ausstellung ei­

nes übereinstimmungsnachweises für die Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es sich bei

der erstellten Konstruktion um eine "nicht wesentliche" Abweichung gegenüber den Konstruk­

tionsgrundsätzen und Randbedingungen gemäß dem vg. brandschutztechnischen Nachweis

handelt) obliegt dem Hersteller der Konstruktion.

6.2 Diese gutachterliehe Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den für

die Rohrabschottungen gültigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landes­

bauordnung bzw. den Vorschriften für Sonderbauten können sich weitergehende Anforderun­

gen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik o. ä.

6.3 Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stel­

lungnahme.

6.4 Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und

aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Rohrabschot­

tungen aufweisen.



MPA BRAUNSCHWEIG
S",it", 6 I Gul"cht..rllch<! Stellungnahme Nr. (3580/333/Q9) - W~p vorn 08.12.2009

I

6.5 Änderungen und Ergänzungen von Kon3truktionsdetails (Iilbgeleitet aus dieser gutachterli­

ehen Stellungnahme) sind nur nach ROcksprache mit der MPA Braunschweig möglic;h,

6.6 Die ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden

Unternehmen.

6.7 Dias€! gutachterliehe Stellungnahme endet mit der Gültigkeit des allgemeinen brauaufsiehtli­

ehen Prüfzeugnisses Nr. P-3581/515/09-MPA BS spätestens am 8. Dezember 2014.

6.8 Die Gültigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhängigkeit vom Stand dm Technik verlängert

werden.

'A~~J. • (l

ORR Dr.-Ing. Rohling
Abteilungsleiterin

6r:J;r~Js-.
LA.
Dipl.-Ing. Wierspecker
Sachbearbeiter
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